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INFORMATIONEN UND MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES 
 

U ACCESS - BEST SELECTION CHINA A 

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND 

 
 
 
 Luxemburg, 27. Dezember 2023 
 
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,  
 
der Verwaltungsrat von U ACCESS informiert Sie über eine Entscheidung, die per Umlaufbeschluss 
getroffen wurde, d. h.: 
 
Der Teilfonds U ACCESS - BEST SELECTION CHINA A (der „aufgenommene Teilfonds“) wird mit dem 
Teilfonds U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND (der „aufnehmende Teilfonds“) zusammengelegt, 
wobei Letzterer gemäß der Art der Zusammenlegung, die in Artikel 1 Punkt 20 a) des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010 beschrieben wird, Ersteren aufnimmt. 
 
Der Grund für diese Zusammenlegung ist die Tatsache, dass das Vermögen des aufgenommenen Teilfonds 
ein niedriges Niveau erreicht hat und dass der aufnehmende Teilfonds den Anteilinhabern ein Engagement 
in chinesischen Wandelanleihen und folglich ein indirektes Engagement in chinesischen Aktien mit einem 
niedrigeren SRI und niedrigeren Gebühren als denen des aufgenommenen Teilfonds bietet. Beide Teilfonds 
sind gemäß Artikel 6 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) klassifiziert. 
 
Die Zusammenlegung tritt am 6. Februar 2024 in Kraft (das „Datum des Inkrafttretens“). 
 
Die Anlagepolitik und die Ziele des aufnehmenden und des aufgenommenen Teilfonds unterscheiden sich 
wie folgt.  

U ACCESS - BEST SELECTION CHINA A U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND 

I. Anlageziel 

 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dem 

Anleger die Möglichkeit zu geben, während eines 

empfohlenen Anlagezeitraums von mindestens fünf 

Jahren von einem Engagement in eine Auswahl 

chinesischer Aktien zu profitieren. 

 

II. Anlagepolitik 

 

Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird in erster 

Linie in Aktien und gleichartige übertragbare 

Wertpapiere angelegt, sowie zusätzlich in Warrants 

auf übertragbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder 

Rentenpapiere mit Warrants auf übertragbare 

Wertpapiere, Rentenpapiere und andere Schuldtitel 

sowie Geldmarktinstrumente, die vornehmlich von 

Unternehmen ausgegeben werden, (i) deren 

eingetragener Sitz sich in China befindet oder (ii) die 

einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in China 

tätigen oder (iii) die als Holdinggesellschaften 

I. Anlageziel 

 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dem 

Anleger die Möglichkeit zu geben, während eines 

empfohlenen Anlagezeitraums von mindestens 

fünf Jahren von einem Engagement in Bezug auf 

eine Auswahl chinesischer Wandelanleihen 

und/oder Umtauschanleihen zu profitieren. 

 

II. II. Anlagepolitik 

 
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds legt sein 

Nettovermögen vornehmlich in Wandelanleihen 

und Umtauschanleihen an, die hauptsächlich von 

Unternehmen begeben werden, die (i) ihren 

eingetragenen Sitz oder (ii) einen Großteil ihrer 

Geschäftstätigkeit oder (iii) als 

Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen 

an Unternehmen mit eingetragenem Sitz in der 

Volksrepublik China („VRC“) und/oder an von der 

Volksrepublik China („VRC“) begebenen 
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überwiegende Beteiligungen an Unternehmen mit 

eingetragenem Sitz in China halten. 

 

Um seine Anlagepolitik zu verwirklichen, kann dieser 

Teilfonds in chinesische A-Aktien investieren:  

- Über Shanghai und Shenzhen Hong 

Kong Stock Connect („Stock Connect“); 

- Über die Renminbi Qualified Foreign 

Institutional Investor („RQFII“)-Lizenz, die der 

Union Bancaire Gestion Institutionnelle 

(France) SAS, Paris, zugewiesen wurde. 

Shanghai und Shenzhen Hong Kong Stock 

Connect 

Der Teilfonds kann über Stock Connect investieren 

und erhält direkten Zugang zu bestimmten 

anrechnungsfähigen chinesischen A-Aktien. Stock 

Connect ist ein von der Hong Kong Exchanges and 

Clearing Limited („HKEx“), der Shanghai Stock 

Exchange („SSE“), der Shenzhen Stock Exchange 

(„SZSE“) und der China Securities Depository and 

Clearing Corporation Limited („ChinaClear“) 

entwickeltes Programm für den Wertpapierhandel 

und das Clearing mit dem Ziel, einen gegenseitigen 

Börsenzugang zwischen dem chinesischen Festland 

und Hongkong zu gewährleisten.  

Stock Connect umfasst einen Northbound Trading 

Link (für Anlagen in chinesischen A-Aktien), mit 

dessen Hilfe Anleger über ihre Makler in Hongkong 

und eine von der Stock Exchange of Hong Kong 

Limited („SEHK“) zu gründende 

Wertpapierhandelsdienstleistungsgesellschaft 

Aufträge für den Handel mit an der SSE und SZSE 

notierten zulässigen Aktien erteilen können, indem 

sie diese via Orderrouting an der SSE und SZSE 

platzieren.  

Im Rahmen der Stock Connect ist es ausländischen 

Anlegern (einschließlich der Teilfonds) 

möglicherweise gestattet, vorbehaltlich der von Zeit 

zu Zeit erlassenen/geänderten Regeln und 

Vorschriften über den Northbound Trading Link mit 

bestimmten, an der SSE (die „SSE-Wertpapiere“) 

oder der SZSE (die „SZSE-Wertpapiere“) notierten 

chinesischen A-Aktien zu handeln. Weitere 

Informationen zu Stock Connect finden Sie online 

auf der Website: 

http://www.hkex.com.hk/eng/csm/securities_info_inv

estors.htm. 

Renminbi Qualified Foreign Institutional 

Investor-Lizenz (RQFII-Lizenz)  

Die RQFII-Lizenz bietet Zugriff auf mehr 

Möglichkeiten als die von Stock Connect 

angebotenen. Die chinesischen Aufsichtsbehörden 

verfügen über weitreichende Ermessensspielräume, 

Umtauschanleihen haben. 

 

Dieser Teilfonds kann sein Nettovermögen wie folgt 

anlegen: in Aktien und gleichartige übertragbare 

Wertpapiere, Warrants auf übertragbare 

Wertpapiere, Anleihen mit Warrants auf 

übertragbare Wertpapiere, Anleihen und andere 

Schuldtitel – ausgenommen Asset-Backed 

Securities (ABS) und Mortgage-Backed Securities 

(MBS) –, sowie in Geldmarktinstrumente, die 

vornehmlich von der Volksrepublik China („VRC“) 

oder von Unternehmen begeben werden, die (i) 

ihren eingetragenen Sitz oder (ii) einen Großteil 

ihrer Geschäftstätigkeit oder (iii) als 

Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen 

an Unternehmen mit eingetragenem Sitz in der 

Volksrepublik China („VRC“) haben. 

 

Der Teilfonds kann bis zu 100 % des 

Nettovermögens in von der VRC begebenen 

oder garantierten Wertpapieren investieren. In 

diesem Fall muss der Teilfonds Wertpapiere 

aus mindestens sechs verschiedenen 

Emissionen halten, wobei eine einzelne 

Emission 30 % des Gesamtbetrags nicht 

überschreiten darf. 

 

Der Teilfonds investiert nicht in bedingte 

Wandelanleihen („Cocos“). 

 

Der Teilfonds wird über die Shanghai Stock 

Exchange („SSE“) und die Shenzhen Stock 

Exchange („SZSE“) investieren. 

 

Zur Umsetzung seiner Anlagepolitik wird dieser 

Teilfonds die „RQFII“-Lizenz (Renminbi Qualified 

Foreign Institutional Investor) nutzen, die der Union 

Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 

Paris, übertragen wurde. 

 

Die Anlagen, die diesem Teilfonds zugrunde 
liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
(Artikel 7 der EU-Taxonomieverordnung). 

 

 

Renminbi Qualified Foreign Institutional 

Investor-Lizenz (RQFII-Lizenz)  

Die RQFII-Lizenz bietet Zugriff auf mehr 

Möglichkeiten als die von Stock Connect 

angebotenen. Die chinesischen 

Aufsichtsbehörden verfügen über weitreichende 

Ermessensspielräume, Vorschriften zu erlassen 

oder geltende Vorschriften zu ändern. Die RQFII-

Lizenz wurde Union Bancaire Gestion 

http://www.hkex.com.hk/eng/csm/securities_info_investors.htm
http://www.hkex.com.hk/eng/csm/securities_info_investors.htm
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Vorschriften zu erlassen oder geltende Vorschriften 

zu ändern. Die RQFII-Lizenz wurde Union Bancaire 

Gestion Institutionnelle (France) SAS, Paris („UBI“) 

von der China Securities Regulatory Commission 

(CSRC) erteilt. Die UBI hat den Antrag auf Zuteilung 

einer  Anlagenquote bei der staatlichen 

Devisenverwaltung (State Administration of Foreign 

Exchange, SAFE) eingereicht. Die Quote wird auf 

verschiedene Fonds/Teilfonds und Mandate 

aufgeteilt. Der RQFII-Status wird laufend von den 

chinesischen Behörden überprüft und kann jederzeit 

revidiert, verringert oder zurückgezogen werden, 

was den Teilfonds beeinträchtigen könnte. 

Die Anlagen, die diesem Teilfonds zugrunde liegen, 

berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten (Artikel 7 der EU-

Taxonomieverordnung). 

 

III. Anlegerprofil 

 

Typisches Anlegerprofil: Dieser Teilfonds ist für 

Anleger vorgesehen, die bereit sind, höhere Risiken 

im Zusammenhang mit Anlagen auf Aktienmärkten 

in China einzugehen, um eine maximale Rendite zu 

erzielen. Dementsprechend sollten Anleger 

Erfahrung mit volatilen Produkten haben und bereit 

sein, beträchtliche Verluste in Kauf zu nehmen. Die 

Anleger sollten einen langfristigen Anlagehorizont 

von mindestens fünf Jahren ins Auge fassen, damit 

potenziell ungünstige Markttrends überwunden 

werden. 

 

Gemäß den RQFII-Vorschriften darf dieser Teilfonds 

weder direkt noch indirekt von Anlegern erworben 

oder gehalten werden, die Bürger der Volksrepublik 

China sind.  

 

IV. Risikoberechnung 

 

Für die Risikoberechnung verwendet der Teilfonds 

den Commitment-Ansatz. 

 

V. Referenzwährung 

 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist CNH. 

 

Institutionnelle (France) SAS, Paris („UBI“) von 

der China Securities Regulatory Commission 

(CSRC) erteilt. Die UBI hat den Antrag auf 

Zuteilung einer  Anlagenquote bei der 

staatlichen Devisenverwaltung (State 

Administration of Foreign Exchange, SAFE) 

eingereicht. Die Quote wird auf die Mandate 

aufgeteilt. Der RQFII-Status wird laufend von den 

chinesischen Behörden überprüft und kann 

jederzeit revidiert, verringert oder zurückgezogen 

werden, was den Teilfonds beeinträchtigen 

könnte. 
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von mindestens fünf Jahren ins Auge fassen, damit 

potenziell ungünstige Markttrends überwunden 

werden. 

 

Gemäß den RQFII-Vorschriften darf dieser Teilfonds 
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Offenlegungsverordnung (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor) 
 

U ACCESS - BEST SELECTION CHINA A U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND 

Artikel 6 Artikel 6 
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Die Verwaltungsgebühren und laufenden Kosten werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 
 
Die Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds erhalten Anteile des aufnehmenden Teilfonds, deren Art und 

Eigenschaften (Währung, thesaurierend, ausschüttend) soweit wie möglich den von ihnen gehaltenen Anteilen 

des aufgenommenen Teilfonds entsprechen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

Aufgenommener Teilfonds Aufnehmender Teilfonds 

U ACCESS - BEST SELECTION CHINA A U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND 

ISIN Klasse 
Anwendbare 
Verwaltungs-

gebühr 

Laufende 
Kosten (ohne 
Transaktions-

kosten) 

ISIN Klasse 
Anwendbare 
Verwaltungs-

gebühr 

Laufende 
Kosten (ohne 
Transaktions-

kosten) 

LU1223210961 
APC CHN 

(b) 
1,50 % 3,61 % LU2065541422 AC CHN 1,00 % 1,53 %  

LU1223405116 
APHC EUR 

(b) 
1,50 % 

3,61 % LU2065542156 AHC EUR 
1,00 % 

1,53 %  

LU1223211001 
APC USD 

(b) 
1,50 % 

3,61 % LU2065543048 AHC USD 
1,00 % 

1,53 % (a) 

LU1223404903 
APHC USD 

(b) 
1,50 % 

3,61 % LU2065543048 AHC USD 
1,00 % 

1,53 %  

LU1223406510 
IPHC EUR 

(b) 
1,00 % 

2,87 % LU2065543980 IHC EUR 0,65 % 0,99 % 

LU1223211936 
IPC USD 

(b) 
1,00 % 

2,87 % LU2065544871 IHC USD 0,65 % 0,99 % (a) 

LU1223406353 
IPHC USD 

(b) 
1,00 % 

2,87 % LU2065544871 IHC USD 0,65 % 0,99 %  

Da es im aufnehmenden Teilfonds keine Anteilsklassen mit einer Performancegebühr gibt, erhalten die Anteilinhaber des 
aufgenommenen Teilfonds, die diese Zusammenlegung akzeptieren, Anteilsklassen ohne Performancegebühr 

(a) Für diese Anteile erhalten die Anteilinhaber des aufzunehmenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden Fonds, die 
abgesichert sind und in einem Bereich zwischen 95 % und 105 % durch Absicherungsgeschäfte gedeckt sind. 
Weitere Informationen finden die Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds in der neuesten Version des 
Prospekts von UBAM. 

(b) Für die Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds kann die Verwaltungsgesellschaft von U ACCESS eine 
Performancegebühr von 20 % erheben, die einem Prozentsatz der höheren Nettorendite des aufgenommenen 
Teilfonds entspricht, und zwar für jede Klasse im Verhältnis zum Referenzindex MSCI CHINA A NR. Wenn diese 
Differenz negativ oder gleich Null ist, zahlt der Teilfonds keine Performancegebühr. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist 
diese Differenz negativ und die Wahrnehmung einer solchen Gebühr durch die Verwaltungsgesellschaft ist höchst 
unwahrscheinlich. Sollte eine Performancegebühr vor und/oder bis zur Zusammenlegung in Anspruch genommen 
werden, wird sie vor der Zusammenlegung in angemessenem Verhältnis und im besten Interesse der Anteilinhaber 
festgelegt werden. 

 
Für A-Anteilsklassen beträgt die Marketinggebühr für den aufgenommenen Teilfonds 0,10 %, während diese 
Gebühren für den aufnehmenden Teilfonds 0,05 % betragen.   
 
Für U-Anteilsklassen betragen die Marketinggebühr und die allgemeinen Vertriebsgebühren für den 
aufgenommenen Teilfonds 0,10 %, während diese Gebühren für den aufnehmenden Teilfonds 0 % 
betragen.  
 
Die anderen Gebühren, die für den aufnehmenden Teilfonds berechnet werden, sind mit denen für den 
aufgenommenen Teilfonds identisch. 
 
Alle Vermögenswerte des aufgenommenen Teilfonds werden zum Datum des Inkrafttretens verkauft.  
 
Da die Einbringung der Vermögenswerte des aufgenommenen Teilfonds in Übereinstimmung mit der 
Anlagepolitik des aufnehmenden Teilfonds erfolgt, wird die Zusammenlegung keine negativen Auswirkungen 
auf die Wertentwicklung und Zusammensetzung des Portfolios des aufnehmenden Teilfonds haben. 
Außerdem wird vor oder nach der Zusammenlegung keine wesentliche Neugewichtung des Portfolios des 
aufnehmenden Teilfonds erwartet.  
 

Aufgenommener Teilfonds Aufnehmender Teilfonds 

U ACCESS - BEST SELECTION CHINA A  
(Alle Anteilsklassen) 

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND  
(Alle Anteilsklassen) 
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SRI = 5 SRI = 3 

 
Der aufnehmende Teilfonds hat einen niedrigeren SRRI (3) als der aufgenommene Teilfonds (5). Dieser 
Unterschied ist auf ein unterschiedliches Volatilitätsniveau der beiden Teilfonds basierend auf ihrer 
jeweiligen historischen Wertentwicklung zurückzuführen. 
 
Der Nettoinventarwert (nachfolgend „NAV“) des aufgenommenen Teilfonds wird an jedem vollen 
Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet, während der Nettoinventarwert des aufnehmenden Teilfonds 
einmal wöchentlich jeden Dienstag berechnet wird; beide auf der Grundlage der Schlusskurse des gesamten 
Bankgeschäftstages vor dem Bewertungstag.  
 
Für den aufgenommenen Teilfonds müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 12.00 Uhr 
(Ortszeit Luxemburg) 3 volle Bankarbeitstage in Luxemburg vor dem Bewertungstag eingehen, während die 
Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für den aufnehmenden Teilfonds vor 12.00 Uhr (Ortszeit 
Luxemburg) 5 volle Bankarbeitstage in Luxemburg vor dem Bewertungstag eingehen müssen.  
 
Die Abonnementzahlung muss für beide Teilfonds 3 Geschäftstage vor dem Bewertungstag bezahlt werden. 
Die Zahlung von Rücknahmeerlösen wird für beide Teilfonds 3 Geschäftstage nach dem Bewertungstag 
gezahlt.  
 
Der aufgenommene Teilfonds und der aufnehmende Teilfonds sind zwei Teilfonds desselben Rechtsträgers 
und ihre Besteuerung ist identisch. Den Anteilinhabern wird jedoch empfohlen, sich über die potenziellen 
Auswirkungen der geplanten Zusammenlegung auf ihre persönliche Steuersituation zu informieren. 
 
Die Kosten der Zusammenlegung werden von UBP Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg, 
getragen. 
 
Ab dem Datum dieser Benachrichtigung und bis zur Umsetzung der Zusammenlegungsentscheidung (i) 
werden keine Anteile des aufgenommenen Teilfonds ausgegeben, doch (ii) es wird mit der Rücknahme der 
Anteile fortgefahren.  
 
Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds, die mit der 
Zusammenlegung nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, bis zum 30. Januar 2024 um 12:00 Uhr 
die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen. 
 
Anteilinhabern des aufgenommenen Teilfonds, die die Rücknahme ihrer Anteile nicht bis 12:00 Uhr am 30. 
Januar 2024 beantragt haben, werden die entsprechenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds gemäß der 
vorstehenden Gebührenvergleichstabelle zugeteilt, und sie werden ab demselben Datum als Anteilinhaber 
des aufnehmenden Teilfonds angesehen, mit den vollen Rechten, die mit diesem Status verbunden sind. 
 
Die Berechnung des Umtauschverhältnisses wird am 6. Februar 2024 vorgenommen, indem der 
Nettoinventarwert (NIW) je Anteil des aufgenommenen Teilfonds zum 5. Februar 2024 durch den NIW der 
entsprechenden Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds zum 5. Februar 2024 dividiert wird. Die 
Berechnung des Umtauschverhältnisses wird von Deloitte Audit Sàrl, den Abschlussprüfern von U ACCESS, 
geprüft.  
 
Der Prospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und 
Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) sowie die neuesten periodischen Berichte von U ACCESS sind 
für alle Anleger kostenlos am eingetragenen Sitz von U ACCESS, 287-289, route d'Arlon, L-1150 
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sowie auf der Website von UBP (www.ubp.com) erhältlich.  Die 
Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds werden gebeten, sich mit den PRIIPs-KIDs des aufnehmenden 
Teilfonds vertraut zu machen und letztere bis spätestens 12.00 Uhr am 30. Januar 2024 besonders zu 
beachten. Eine Kopie des Berichts des Abschlussprüfers über die Zusammenlegung sowie alle zusätzlichen 
Informationen sind am eingetragenen Sitz von U ACCESS erhältlich. Die PRIIPs-KIDs des aufnehmenden 
Teilfonds sind außerdem dieser Mitteilung beigefügt. 
 
 
Der Verwaltungsrat der U ACCESS 
 
 
Anlage: PRIIPs-KIDs der aufnehmenden Anteilsklassen 


